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h} das Zlr:meJ\wachsen der Welt und die Frage des 
RaSSlSDltlS und Nationalstaates; 

i) einzelstaatIiche Mechani_ zur Bekllmpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung in den Bereichen 
Einwanderung. Erwerbstätigkeit, Entlohnung, Wohnen. 
Bildung und Eigentum. 

KooRDINJI!RUNG UND BERICBTBRSTAlTIlNG 

20. WIe erinnerlich, beauftragte die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 38114 vom 22. November 1983. mit der sie 
die Zweite Dekade zur Bekllmpfung von Rassismu. und 
Rassendiskriminierung verkOndete, den Wirtschafts- und 
Sozia1rat mit der Koordinierung der Durcbfilhrang des 
Aktionsprogramms fiIr die Zweite Dekade und mit der 
Evaluierung der Aktivitlilen. Die VeIlI8ID1lI!ung bescbließt, daß 
folgende Maßnahmen gettoffen werden sollen, um den Beitrag 
der Vereinten Nationen zur Dritten Dekade ZU stärken: 

a) Die Genem1versammlung lIbertdlgt dem WJrtscbafts
und SoziaJrat und der Menschemechtskommission in Zu
sammenarbeit mit dem GeneraIsekretli die Verantwortung fiIr 
die Koordinierung der Programme und die Evaluierung der im 
Zl'sammeuhang mit der Dritten Dekade durchgefflhrten 
Aktivitllten; 

b) Der Generalsekretllr wird gebeten, konkrete Infonna
linnen Ober die zur Bekllmpfung des Rassismus durchgefflhrten 
Aktivitllten in Form eines Jahresberichta zur Vertilgung ZU 
stellen, der umfassend angelegt sein und einen aI1gemeinen 
Überblick Ober alle auftmgsgemIIlIe Aktivitllten bieten sollte. 
Dies wird die Koordinierung und Evaluierung erleichtern; 

c) Es k6unte eine allen Mitgliedstaaten olfenatehende 
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommlssion oder eine 
andere geeignete der Kommission onterstehende Einrichtung 
geschaffen werden mit dem Auftrag, auf der 0rundIage des ge
nannten Jahresberichta alle die Dekade betreffenden Informa
tionen sowie einsch1llgige Untersuchungen und Berichte von 
Seminaren zu priIfen und der Kommission so bei der Aus
arbeitong entsprechender Empfehlungen an den WJrtscbafts
und SoziaJrat betteffend einzelne Aktivitllten, die Festlegeng 
von Prioritllten usw. behilflich zu sein. 

21. Ferner soll unmittelbar nach der VerkOndung der 
Dritten Dekade eine interinstitutionelle 'Thgung zur Planung 
der Arbeitstagnngen und anderer Aktivitllten abgehalten 
werden. 

RIlGELMÄSSIGE SYSTEMWI!lTI! KoNsut:rATlONEN 

22. Jedes 1ahr sollen zur Überprilfung und P1anong der die 
Dekade betteffenden Aktivitllten KonsuIIationen zwischen den 
Vereinten Nationen. den Sonderorganisati und den 
nichtstaat1ichen Organisationen stattfinden. In diesem Rahmen 
soll das Sekretariats-Zentrum fiIr Menschenrechte interin
atitntione11e Tagungen veranstalten. bei denen weitere Maß
nahmen zur Verstärkung der Koordinierung und der 
Zusammenarbeit der Progtamme in bezug auf Fragen der 
Bekllmpfung von Rassismus und Rassendiskriming 
geprOft und erörtert werden sollen. 

23. Das Zentrum fiIr Menscbemecbte soll außerdem seine 
Beziehungen zu den nichtstaatlichen Organisationen, die 
Rassismus und Rassendiskriminerung bekllmpfen, chm:h die 
Abhaltung von Konsultationen und Informationssitzungen mit 

diesen Organisationen stärken. Diese Zusammen\dlnfte 
kötn\ten ihnen dabei belfen, VorschUIge zum Kampf gegen 
Rassismns und Rassendiskrimin zu konzipieren, 
auszuarbeiten und vorzulegen. 

24. Der Generalsekretllr soll die wlihrend der Dekade 
durchzufDhrenden Aktivitllten sowie den entsprechenden 
Mittelbedarf in die Entwtlrfe der Progmmmbapsbaltspläne. 
mrlDebmen. die wIihrend der Dekade alle zwelJahre vorgelegt 
werden, beginnend mit dem Entwmf des Programmbanshaits
planS fiIr den Zweijahreszeitraum 1994-1995. 

49/147. MaRnahmenzurBekllmpllmgheutlgerFormendes 
Re km"s, der RessendlskrJmlnenmg, der Frem
clenfelndlfrhkelt. und cIemit zusemmenhilngender 
Jntolerenz 

DIe Generalversammlung. 

nach Prtifung des Berichts des Sonderbericbterstetters fiIr 
heutige Formen des Rassisom .. der Rassendiskriming, der 
Fremdenfeindllcbkeit und damit znsammeohilngender Jntnlo
ranz16, 

1. verleiht ihrer rmnngeschrllnJaen UntemlitzUng 
Ausdruck fiIr die Arbeit des Sonderberichtetstettels der 
Menschenrechtskommission fiIr heutige Formen des Ressis
MUS, der Rassendiskriming. der Fremdenfeiudlichkeit und 
damit zusammenhlingender Jntnleranz; 

2. fordert die Mitg1iedslaeten nachdrtlcldich mif, zu 
erwägen, im Rahmen des 'Ii'euhendfonds fiIr das Programm 
der Dekade zur Bekllmpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung eigens fiIr das Mandet des Sonderbericht
etstetteIs bestimmte zweckgebundene Mittel bereitzuetellen 

3. ersucht den GenemIsekretlIr. dem Sonderberlcht
etsteUm ohne weitere Verz6genmgen jedwede personelle und 
finanzielle HlIfe zu gewlihren. die er bei der Wehrnehmung 
seines Mandats benötigt und der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzIgsten Tagung unter dem Punkt "Beseitigung von 
Rassismus und Rassendiskriminerung" termingerecht einen 
Zwiscbenbericht vorzulegen. 

94. Plenanitvmg 
23. De;ember 1994 

49/148. UnIverseIeVerwIrIdIdumgdes SelIlStbesllm"""iP' 
reehts der VIIIker 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, wie wichtig fiIr die tetsilchliche Clewiihr
leietnng und Binbeltnng der Menschenrechte die universale 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechte der Völker ist, 
das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in den 
lnternetione1en Menschenrechtspakten" sowie in ihrer 
Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 enlhaltenen 
Erk1iIrung über die Gewllbrung der Unebbllngigkeit PD 
koloniale LlInder und Völker festgelegt worden ist, 

den Umetand begrljfJend, daß die unter kolonialer. fremder 
oder wlSUlndiscber Jlese!z!mg stehenden Völker in zunehmen-

.. A/49tm, AahImg. 
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